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Frage Nummer 29 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Volkmar 
Halbleib 
(SPD) 

Nachdem die Staatsregierung mit dem Entwurf des Doppel-
haushaltes 2026/2027 vorgeschlagen hat, die haushaltsgesetz-
liche Sperre auf 15 Prozent anzuheben und den Ressorts für 
den Vollzug der Einzelpläne zusätzlich globale Minderausga-
ben aufzuerlegen, frage ich die Staatsregierung, für welche 
Ausgabenkategorien die haushaltsgesetzliche Sperre gelten 
soll, welche finanzielle Höhe in absoluten Beträgen die haus-
haltsgesetzliche Sperre jeweils für die Einzelpläne im Haus-
haltsjahr 2026 und im Haushaltsjahr 2027 betragen sollen und 
welche finanzielle Höhe die sogenannten globalen Minderaus-
gaben jeweils für die Einzelpläne im Haushaltsjahr 2026 und im 
Haushaltsjahr 2027 betragen sollen, wenn der Landtag entspre-
chend dem Vorschlag der Staatsregierung beschließt? 

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 

Die Staatsregierung hat mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027 keine 
Anhebung der haushaltsgesetzlichen Sperre auf 15 Prozent beschlossen. Vielmehr 
soll der Sperresatz nach der Erhöhung mit dem Nachtragshaushalt 2025 auf 15 Pro-
zent mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 wieder auf einheitlich 10 Prozent herab-
gesetzt werden. 

Daneben sind im Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027 weitere globale Minder-
ausgaben in Höhe von insgesamt rund 836,7 Mio. Euro im Jahr 2026 und rund 
782,0 Mio. Euro im Jahr 2027 vorgesehen. Die Höhe der globalen Minderausgaben 
in den jeweiligen Einzelplänen können dem Entwurf des Doppelhaushalts 
2026/2027 bei den einschlägigen Titeln mit der Gruppe 972 in den Sammelkapi-
teln 02 der Einzelpläne 02 bis 10 und 13 bis 15 sowie in Kap. 16 01 entnommen 
werden. Bei der zentral für alle Einzelpläne bei Kap. 13 02 Tit. 972 07 ausgebrach-
ten globalen Minderausgaben ergibt sich die Verteilung auf die Einzelpläne aus der 
verbindlichen Erläuterung. 

 


